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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
- Auszug - 
vom 2.1.2002 (BGBl. I S. 42, ber. S. 2909), zuletzt geändert am 
17.1.2011 (BGBl. I S. 34) 
 
§ 80 Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung 
(1) Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung sind das Stif-
tungsgeschäft und die Anerkennung durch die zuständige Behör-
de des Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz haben 
soll. 
(2) Die Stiftung ist als rechtsfähig anzuerkennen, wenn das Stif-
tungsgeschäft den Anforderungen des § 81 Abs. 1 genügt, die 
dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesi-
chert erscheint und der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht ge-
fährdet. 
(3) Vorschriften der Landesgesetze über kirchliche Stiftungen 
bleiben unberührt. Das gilt entsprechend für Stiftungen, die nach 
den Landesgesetzen kirchlichen Stiftungen gleichgestellt sind. 
§ 81 Stiftungsgeschäft 
(1) Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf der schriftlichen 
Form. Es muss die verbindliche Erklärung des Stifters enthalten, 
ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgegebenen Zwe-
ckes zu widmen. Durch das Stiftungsgeschäft muss die Stiftung 
eine Satzung erhalten mit Regelungen über  
1. den Namen der Stiftung, 
2. den Sitz der Stiftung, 
3. den Zweck der Stiftung, 
4. das Vermögen der Stiftung, 
5. die Bildung des Vorstands der Stiftung. 
Genügt das Stiftungsgeschäft den Erfordernissen des Satzes 3 
nicht und ist der Stifter verstorben, findet § 83 Satz 2 bis 4 ent-
sprechende Anwendung. 
(2) Bis zur Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig ist der Stifter 
zum Widerruf des Stiftungsgeschäfts berechtigt. Ist die Anerken-
nung bei der zuständigen Behörde beantragt, so kann der Wider-
ruf nur dieser gegenüber erklärt werden. Der Erbe des Stifters ist 
zum Widerruf nicht berechtigt, wenn der Stifter den Antrag bei 
der zuständigen Behörde gestellt oder im Falle der notariellen 
Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den Notar bei oder nach der 
Beurkundung mit der Antragstellung betraut hat. 
§ 82 Übertragungspflicht des Stifters 
Wird die Stiftung als rechtsfähig anerkannt, so ist der Stifter ver-
pflichtet, das in dem Stiftungsgeschäft zugesicherte Vermögen 
auf die Stiftung zu übertragen. Rechte, zu deren Übertragung der 
Abtretungsvertrag genügt, gehen mit der Anerkennung auf die 
Stiftung über, sofern nicht aus dem Stiftungsgeschäft sich ein 
anderer Wille des Stifters ergibt. 
§ 83 Stiftung von Todes wegen 
Besteht das Stiftungsgeschäft in einer Verfügung von Todes we-
gen, so hat das Nachlassgericht dies der zuständigen Behörde 
zur Anerkennung mitzuteilen, sofern sie nicht von dem Erben o-
der dem Testamentsvollstrecker beantragt wird. Genügt das Stif-
tungsgeschäft nicht den Erfordernissen des § 81 Abs. 1 Satz 3, 
wird der Stiftung durch die zuständige Behörde vor der Anerken-
nung eine Satzung gegeben oder eine unvollständige Satzung 
ergänzt; dabei soll der Wille des Stifters berücksichtigt werden. 
Als Sitz der Stiftung gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der 
Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird. Im Zweifel gilt der 
letzte Wohnsitz des Stifters im Inland als Sitz. 
§ 84 Anerkennung nach Tod des Stifters 
Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters als rechtsfähig 
anerkannt, so gilt sie für die Zuwendungen des Stifters als schon 
vor dessen Tod entstanden. 
§ 85 Stiftungsverfassung 
Die Verfassung einer Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- 
oder Landesgesetz beruht, durch das Stiftungsgeschäft be-
stimmt. 
§ 86 Anwendung des Vereinsrechts 
Die Vorschriften der §§ 26 und 27 Absatz 3 und der §§ 28 bis 
31a und 42 finden auf Stiftungen entsprechende Anwendung, die 

Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 3 und 
des § 28 jedoch nur insoweit, als sich nicht aus der Verfassung, 
insbesondere daraus, dass die Verwaltung der Stiftung von einer 
öffentlichen Behörde geführt wird, ein anderes ergibt. Die Vor-
schriften des § 26 Absatz 2 Satz 2 und des § 29 finden auf Stif-
tungen, deren Verwaltung von einer öffentlichen Behörde geführt 
wird, keine Anwendung. 
§ 87 Zweckänderung; Aufhebung 
(1) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden 
oder gefährdet sie das Gemeinwohl, so kann die zuständige Be-
hörde der Stiftung eine andere Zweckbestimmung geben oder sie 
aufheben. 
(2) Bei der Umwandlung des Zweckes soll der Wille des Stifters 
berücksichtigt werden, insbesondere soll dafür gesorgt werden, 
dass die Erträge des Stiftungsvermögens dem Personenkreis, 
dem sie zustatten kommen sollten, im Sinne des Stifters erhalten 
bleiben. Die Behörde kann die Verfassung der Stiftung ändern, 
soweit die Umwandlung des Zweckes es erfordert. 
(3) Vor der Umwandlung des Zweckes und der Änderung der 
Verfassung soll der Vorstand der Stiftung gehört werden. 
§ 88 Vermögensanfall 
Mit dem Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen an die in der 
Verfassung bestimmten Personen. Fehlt es an einer Bestimmung 
der Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen an den Fiskus des 
Landes, in dem die Stiftung ihren Sitz hatte, oder an einen ande-
ren nach dem Recht dieses Landes bestimmten Anfallberechtig-
ten. Die Vorschriften der §§ 46 bis 53 finden entsprechende An-
wendung. 
… 
§ 90 Begriff der Sache 
Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Gegenstän-
de. 
§ 90a Tiere 
Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze 
geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist. 
§ 91 Vertretbare Sachen 
Vertretbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sa-
chen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu 
werden pflegen. 
... 
§ 93 Wesentliche Bestandteile einer Sache 
Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden 
können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in sei-
nem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), können 
nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. 
§ 94 Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder 
Gebäudes 
(1) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehö-
ren die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen, 
insbesondere Gebäude, sowie die Erzeugnisse des Grundstücks, 
solange sie mit dem Boden zusammenhängen. Samen wird mit 
dem Aussäen, eine Pflanze wird mit dem Einpflanzen wesentli-
cher Bestandteil des Grundstücks.  
(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören 
die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen. 
§ 95 Nur vorübergehender Zweck 
(1) Zu den Bestandteilen eines Grundstücks gehören solche Sa-
chen nicht, die nur zu einem vorübergehenden Zwecke mit dem 
Grund und Boden verbunden sind. Das Gleiche gilt von einem 
Gebäude oder anderen Werk, das in Ausübung eines Rechts an 
einem fremden Grundstück von dem Berechtigten mit dem 
Grundstück verbunden worden ist. 
(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehenden Zwecke in ein 
Gebäude eingefügt sind, gehören nicht zu den Bestandteilen des 
Gebäudes. 
§ 96 Rechte als Bestandteile eines Grundstücks 
Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden 
sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks. 
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§ 97 Zubehör 
(1) Zubehör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der 
Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsa-
che zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestim-
mung entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. Eine Sache 
ist nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht als Zubehör ange-
sehen wird. 
(2) Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den wirt-
schaftlichen Zweck einer anderen begründet nicht die Zubehörei-
genschaft. Die vorübergehende Trennung eines Zubehörstücks 
von der Hauptsache hebt die Zubehöreigenschaft nicht auf. 
... 
§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels 
Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen 
Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsge-
schäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur 
Folge. 
... 
§ 134 Gesetzliches Verbot 
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, 
ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt. 
... 
§ 172 Vollmachtsurkunde 
(1) Der besonderen Mitteilung einer Bevollmächtigung durch den 
Vollmachtgeber steht es gleich, wenn dieser dem Vertreter eine 
Vollmachtsurkunde ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem 
Dritten vorlegt. 
(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Vollmachtsur-
kunde dem Vollmachtgeber zurückgegeben oder für kraftlos er-
klärt wird. 
§ 175 Rückgabe der Vollmachtsurkunde 
Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die 
Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückzugeben; ein Zu-
rückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu. 
... 
§ 182 Zustimmung 
(1) Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen 
Rechtsgeschäfts, das einem anderen gegenüber vorzunehmen 
ist, von der Zustimmung eines Dritten ab, so kann die Erteilung 
sowie die Verweigerung der Zustimmung sowohl dem einen als 
dem anderen Teil gegenüber erklärt werden. 
(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft be-
stimmten Form. 
(3) Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit von 
der Zustimmung eines Dritten abhängt, mit Einwilligung des Drit-
ten vorgenommen, so finden die Vorschriften des § 111 Satz 2, 3 
entsprechende Anwendung. 
§ 186 Geltungsbereich 
Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Rechtsge-
schäften enthaltenen Frist- und Terminsbestimmungen gelten die 
Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193. 
§ 187 Fristbeginn 
(1) Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf 
eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Be-
rechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das 
Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. 
(2) Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist 
maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung 
der Frist mitgerechnet. Das Gleiche gilt von dem Tage der Geburt 
bei der Berechnung des Lebensalters. 
§ 188 Fristende 
(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablaufe des 
letzten Tages der Frist. 
(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem 
mehrere Monate umfassenden Zeitraume - Jahr, halbes Jahr, 
Vierteljahr - bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit 
dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten 
Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem 
Tage entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im 
Falle des § 187 Abs. 2 mit dem Ablauf desjenigen Tages der letz-
ten Woche oder des letzten Monats, welcher dem Tage vorher-

geht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem An-
fangstag der Frist entspricht. 
(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten 
Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist 
mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats. 
§ 189 Berechnung einzelner Fristen 
(1) Unter einem halben Jahr wird eine Frist von sechs Monaten, 
unter einem Vierteljahr eine Frist von drei Monaten, unter einem 
halben Monat eine Frist von fünfzehn Tagen verstanden. 
(2) Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen 
halben Monat gestellt, so sind die 15 Tage zuletzt zu zählen. 
§ 190 Fristverlängerung 
Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist von dem 
Ablauf der vorigen Frist an berechnet. 
§ 191 Berechnungen von Zeiträumen 
Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne 
bestimmt, dass er nicht zusammenhängend zu verlaufen braucht, 
so wird der Monat zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet. 
§ 192 Anfang, Mitte, Ende des Monats 
Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats 
der 15., unter Ende des Monats der letzte Tag des Monats ver-
standen. 
§ 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend 
Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Wil-
lenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und 
fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen 
Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsort staatlich aner-
kannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an 
die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. 
§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist 
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 
§ 196 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück 
Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück 
sowie auf Begründung, Übertragung oder Aufhebung eines 
Rechts an einem Grundstück oder auf Änderung des Inhalts ei-
nes solchen Rechts sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung 
verjähren in zehn Jahren. 
§ 197 Dreißigjährige Verjährungsfrist 
(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 
1. Herausgabeansprüche aus Eigentum und anderen dinglichen 

Rechten, 
2. familien- und erbrechtliche Ansprüche, 
3. rechtskräftig festgestellte Ansprüche, 
4. Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckba-

ren Urkunden, 
5. Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Fest-

stellung vollstreckbar geworden sind, und 
6. Ansprüche auf Erstattung der Kosten der Zwangsvollstre-

ckung. 
(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 2 regelmäßig wieder-
kehrende Leistungen oder Unterhaltsleistungen und Ansprüche 
nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wie-
derkehrende Leistungen zum Inhalt haben, tritt an die Stelle der 
Verjährungsfrist von 30 Jahren die regelmäßige Verjährungsfrist.  
§ 198 Verjährung bei Rechtsnachfolge 
Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch 
besteht, durch Rechtsnachfolge in den Besitz eines Dritten, so 
kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstri-
chene Verjährungszeit dem Rechtsnachfolger zugute. 
§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und 
Höchstfristen 
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem 
1. der Anspruch entstanden ist und 
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umstän-

den und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Le-
bens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, 
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verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung 
der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den 
Schaden auslösenden Ereignis an. 
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren 
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Un-

kenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und 
2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder 

grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung 
der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den 
Schaden auslösenden Ereignis an. 

Maßgeblich ist die früher endende Frist.  
(4) Andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche verjähren 
ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkennt-
nis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an. 
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle 
der Entstehung die Zuwiderhandlung. 
§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen 
Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen 
Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit der Entstehung des An-
spruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt 
ist. § 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.  
§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten 
Ansprüchen 
Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 
bezeichneten Art beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung, 
der Errichtung des vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im 
Insolvenzverfahren, nicht jedoch vor der Entstehung des An-
spruchs. § 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 
§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die 
Verjährung 
(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im 
Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden. 
(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine 
Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn hinaus erschwert werden. 
§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen 
Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Ver-
handlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine 
oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende 
der Hemmung ein. 
§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung 
(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 
1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung 

des Anspruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder 
auf Erlass des Vollstreckungsurteils, 

2. die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über 
den Unterhalt Minderjähriger, 

3. die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren, 
4. die Veranlassung der Bekanntgabe des Güteantrags, der bei 

einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder 
anerkannten Gütestelle oder, wenn die Parteien den Eini-
gungsversuch einvernehmlich unternehmen, bei einer sonsti-
gen Gütestelle, die Streitbeilegungen betreibt, eingereicht ist; 
wird die Bekanntgabe demnächst nach der Einreichung des 
Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der Verjährung be-
reits mit der Einreichung ein, 

5. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Pro-
zess, 

6. die Zustellung der Streitverkündung, 
7. die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbstän-

digen Beweisverfahrens, 
8. den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens oder 

die Beauftragung des Gutachters in dem Verfahrens nach § 
641a, 

9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests, einer 
einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung, 
oder, wenn der Antrag nicht zugestellt wird, dessen Einrei-
chung, wenn der Arrestbefehl, die einstweilige Verfügung oder 

die einstweilige Anordnung innerhalb eines Monats seit Ver-
kündung oder Zustellung an den Gläubiger dem Schuldner 
zugestellt wird, 

10. die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im 
Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren, 

11. den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens, 
12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zu-

lässigkeit der Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde 
abhängt und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des 
Gesuchs die Klage erhoben wird; dies gilt entsprechend für 
bei einem Gericht oder bei einer in Nummer 4 bezeichneten 
Gütestelle zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit von der 
Vorentscheidung einer Behörde abhängt, 

13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn 
dieses das zuständige Gericht zu bestimmen hat und inner-
halb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Kla-
ge erhoben oder der Antrag, für den die Gerichtsstandsbe-
stimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und 

14. die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags 
auf Gewährung von Prozesskostenhilfe; wird die Bekanntgabe 
demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so 
tritt die Hemmung der Verjährung bereits mit der Einreichung 
ein. 

(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der 
rechtskräftigen Entscheidung oder anderweitigen Beendigung 
des eingeleiteten Verfahrens. Gerät das Verfahren dadurch in 
Stillstand, dass die Parteien es nicht betreiben, so tritt an die 
Stelle der Beendigung des Verfahrens die letzte Verfahrenshand-
lung der Parteien, des Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren 
befassten Stelle. Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der 
Parteien das Verfahren weiter betreibt.  
(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 9, 12 und 13 finden die §§ 
206, 210 und 211 entsprechende Anwendung.  
§ 205 Hemmung der Verjährung bei 
Leistungsverweigerungsrecht 
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner auf Grund 
einer Vereinbarung mit dem Gläubiger vorübergehend zur Ver-
weigerung der Leistung berechtigt ist.  
§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt 
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der 
letzten sechs Monate der Verjährungsfrist durch höhere Gewalt 
an der Rechtsverfolgung gehindert ist.  
§ 209 Wirkung der Hemmung 
Der Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist, wird 
in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.  
§ 212 Neubeginn der Verjährung 
(1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn 
1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch 

Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in 
anderer Weise anerkennt oder 

2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung 
vorgenommen oder beantragt wird. 

(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstre-
ckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn die Vollstre-
ckungshandlung auf Antrag des Gläubigers oder wegen Mangels 
der gesetzlichen Voraussetzungen aufgehoben wird.  
(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf 
Vornahme einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetre-
ten, wenn dem Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag vor der 
Vollstreckungshandlung zurückgenommen oder die erwirkte Voll-
streckungshandlung nach Absatz 2 aufgehoben wird. 
§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der 
Verjährung bei anderen Ansprüchen 
Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der erneute Beginn der 
Verjährung gelten auch für Ansprüche, die aus dem selben 
Grunde wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle 
gegeben sind. 
§ 214 Wirkung der Verjährung 
(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die 
Leistung zu verweigern.  
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(2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete 
kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der 
Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem ver-
tragsmäßigen Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des 
Schuldners. 
§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt 
der Verjährung 
Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendma-
chung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der An-
spruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals 
aufgerechnet oder die Leistung verweigert werden konnte. 
§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen 
(1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine 
Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Gläubi-
ger nicht, seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu 
suchen. 
(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft wor-
den, so kann die Rückübertragung nicht auf Grund der Verjäh-
rung des Anspruchs gefordert werden. Ist das Eigentum vorbe-
halten, so kann der Rücktritt vom Vertrag auch erfolgen, wenn 
der gesicherte Anspruch verjährt ist. 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjäh-
rung von Ansprüchen auf Zinsen und andere wiederkehrende 
Leistungen. 
... 
§ 247 Basiszinssatz1 
(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich 
zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung 
des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist 
der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der 
Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des 
betreffenden Halbjahrs. 
(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz 
unverzüglich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten 
im Bundesanzeiger bekannt.2 
... 
§ 286 Verzug des Schuldners 
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, 
die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die 
Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Kla-
ge auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids 
im Mahnverfahren gleich. 
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine ange-

messene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass 
sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen 
lässt, 

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen 

Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in 
Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit 
und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsauf-
stellung leistet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung o-
der Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. 
Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungs-
aufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbrau-
cher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der 
Gegenleistung in Verzug. 
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung 
infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 
... 

                                                           
1
 Amtlicher Hinweis: Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 der Richtlinie 

2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200 S. 35). 

2
 Gemäß Bekanntmachung der Deutschen Bundesbank v. Bek. v. 30. 12. 2004 (BAnz. 

Nr. 1 S. 6) beträgt der Basiszinssatz 1,21 % ab 1.1.2005 (1,37 % ab 1.1.2006). 

§ 288 Verzugszinsen3 
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der 
Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz. 
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht betei-
ligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz. 
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere 
Zinsen verlangen. 
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht aus-
geschlossen. 
... 
§ 311 Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche 
Schuldverhältnisse 
(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsge-
schäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses 
ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht 
das Gesetz ein anderes vorschreibt.  
(2) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht 
auch durch  
1. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, 
2. die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im 

Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem 
anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, 
Rechtsgüter und Interessen gewährt oder ihm diese anver-
traut, oder 

3. ähnliche geschäftliche Kontakte. 
(3) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 kann 
auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei wer-
den sollen. Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, 
wenn der Dritte in besonderem Maße Vertrauen für sich in An-
spruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den 
Vertragsschluss erheblich beeinflusst.  
... 
§ 387 Voraussetzungen 
Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Ge-
genstand nach gleichartig sind, so kann jeder Teil seine Forde-
rung gegen die Forderung des anderen Teiles aufrechnen, so-
bald er die ihm gebührende Leistung fordern und die ihm oblie-
gende Leistung bewirken kann. 
§ 388 Erklärung der Aufrechnung 
Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem ande-
ren Teil. Die Erklärung ist unwirksam, wenn sie unter einer Be-
dingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben wird.  
§ 389 Wirkung der Aufrechnung 
Die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen, soweit sie sich 
decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie 
zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind. 
§ 390 Keine Aufrechnung mit einredebehafteter Forderung 
Eine Forderung, der eine Einrede entgegensteht, kann nicht auf-
gerechnet werden. 
§ 391 Aufrechnung bei Verschiedenheit der Leistungsorte 
(1) Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass für 
die Forderungen verschiedene Leistungs- oder Ablieferungsorte 
bestehen. Der aufrechnende Teil hat jedoch den Schaden zu er-
setzen, den der andere Teil dadurch erleidet, dass er infolge der 
Aufrechnung die Leistung nicht an dem bestimmten Orte erhält 
oder bewirken kann. 
§ 392 Aufrechnung gegen beschlagnahmte Forderung 
Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird die Aufrechnung 
einer dem Schuldner gegen den Gläubiger zustehenden Forde-
rung nur dann ausgeschlossen, wenn der Schuldner seine Forde-
rung nach der Beschlagnahme erworben hat oder wenn seine 
Forderung erst nach der Beschlagnahme und später als die in 
Beschlag genommene Forderung fällig geworden ist. 
(2) Ist vereinbart, dass die Leistung zu einer bestimmten Zeit an 
einem bestimmten Orte erfolgen soll, so ist im Zweifel anzuneh-
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men, dass die Aufrechnung einer Forderung, für die ein anderer 
Leistungsort besteht, ausgeschlossen sein soll. 
§ 393 Keine Aufrechnung gegen Forderung aus unerlaubter 
Handlung 
Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen uner-
laubten Handlung ist die Aufrechnung nicht zulässig. 
§ 394 Keine Aufrechnung gegen unpfändbare Forderung 
Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist, findet 
die Aufrechnung gegen die Forderung nicht statt. Gegen die aus 
Kranken-, Hilfs- oder Sterbekassen, insbesondere aus Knapp-
schaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine, zu bezie-
henden Hebungen können jedoch geschuldete Beiträge aufge-
rechnet werden. 
§ 395 Aufrechnung gegen Forderungen öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften 
Gegen eine Forderung des Bundes oder eines Landes sowie ge-
gen eine Forderung einer Gemeinde oder eines anderen Kom-
munalverbands ist die Aufrechnung nur zulässig, wenn die Leis-
tung an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, aus der die Forderung 
des Aufrechnenden zu berichtigen ist. 
§ 396 Mehrheit von Forderungen 
(1) Hat der eine oder der andere Teil mehrere zur Aufrechnung 
geeignete Forderungen, so kann der aufrechnende Teil die For-
derungen bestimmen, die gegeneinander aufgerechnet werden 
sollen. Wird die Aufrechnung ohne eine solche Bestimmung er-
klärt oder widerspricht der andere Teil unverzüglich, so findet die 
Vorschrift des § 366 Abs. 2 entsprechende Anwendung.  
(2) Schuldet der aufrechnende Teil dem anderen Teil außer der 
Hauptleistung Zinsen und Kosten, so findet die Vorschrift des § 
367 entsprechende Anwendung. 
... 
§ 488 Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag 
(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber ver-
pflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der verein-
barten Höhe zur Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist 
verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen und bei Fälligkeit 
das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzuzahlen. 
(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht ein anderes be-
stimmt ist, nach dem Ablauf je eines Jahres und, wenn das Dar-
lehen vor dem Ablauf eines Jahres zurückzuzahlen ist, bei der 
Rückzahlung zu entrichten. 
(3) Ist für die Rückzahlung des Darlehens eine Zeit nicht be-
stimmt, so hängt die Fälligkeit davon ab, dass der Darlehensge-
ber oder der Darlehensnehmer kündigt. Die Kündigungsfrist be-
trägt drei Monate. Sind Zinsen nicht geschuldet, so ist der Darle-
hensnehmer auch ohne Kündigung zur Rückerstattung berech-
tigt. 
§ 489 Ordentliches Kündigungsrecht des Darlehensnehmers 
(1) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit ge-
bundenem Sollzinssatz ganz oder teilweise kündigen, 
1. wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung be-

stimmten Zeit endet und keine neue Vereinbarung über den 
Sollzinssatz getroffen ist, unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von einem Monat frühestens für den Ablauf des Tages, an 
dem die Sollzinsbindung endet; ist eine Anpassung des Soll-
zinssatzes in bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr ver-
einbart, so kann der Darlehensnehmer jeweils nur für den Ab-
lauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet, kündigen; 

2. in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem voll-
ständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von sechs Monaten; wird nach dem Empfang des Darlehens 
eine neue Vereinbarung über die Zeit der Rückzahlung oder 
den Sollzinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt dieser Verein-
barung an die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs. 

(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit ver-
änderlichem Zinssatz jederzeit unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten kündigen.  
(3) Eine Kündigung des Darlehensnehmers gilt als nicht erfolgt, 
wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen 
nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.  
(4) Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach den Ab-
sätzen 1 und 2 kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder 

erschwert werden. Dies gilt nicht bei Darlehen an den Bund, ein 
Sondervermögen des Bundes, ein Land, eine Gemeinde, einen 
Gemeindeverband, die Europäischen Gemeinschaften oder aus-
ländische Gebietskörperschaften. 
(5) Sollzinssatz ist der gebundene oder veränderliche periodische 
Prozentsatz, der pro Jahr auf das in Anspruch genommene Dar-
lehen angewendet wird. Der Sollzinssatz ist gebunden, wenn für 
die gesamte Vertragslaufzeit ein Sollzinssatz oder mehrere Soll-
zinssätze vereinbart sind, die als feststehende Prozentzahl aus-
gedrückt werden. Ist für die gesamte Vertragslaufzeit keine Soll-
zinsbindung vereinbart, gilt der Sollzinssatz nur für diejenigen 
Zeiträume als gebunden, für die er durch eine feste Prozentzahl 
bestimmt ist. 
§ 490 Außerordentliches Kündigungsrecht 
(1) Wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers 
oder in der Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Si-
cherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutre-
ten droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens, auch unter 
Verwertung der Sicherheit, gefährdet wird, kann der Darlehens-
geber den Darlehensvertrag vor Auszahlung des Darlehens im 
Zweifel stets, nach Auszahlung nur in der Regel fristlos kündigen.  
(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem 
der Sollzinssatz gebunden und das Darlehen durch ein Grund- 
oder Schiffspfandrecht gesichert ist, unter Einhaltung der Fristen 
des § 488 Abs. 3 Satz 2 vorzeitig kündigen, wenn seine berech-
tigten Interessen dies gebieten und seit dem vollständigen Emp-
fang des Darlehens sechs Monate abgelaufen sind. Ein solches 
Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Darlehensnehmer ein 
Bedürfnis nach einer anderweitigen Verwertung der zur Siche-
rung des Darlehens beliehenen Sache hat. Der Darlehensneh-
mer hat dem Darlehensgeber denjenigen Schaden zu ersetzen, 
der diesem aus der vorzeitigen Kündigung entsteht (Vorfällig-
keitsentschädigung). 
(3) Die Vorschriften der §§ 313 und 314 bleiben unberührt. 
… 
§ 516 Begriff der Schenkung 
(1) Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen 
einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile dar-
über einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt.  
(2) Ist die Zuwendung ohne den Willen des anderen erfolgt, so 
kann ihn der Zuwendende unter Bestimmung einer angemesse-
nen Frist zur Erklärung über die Annahme auffordern. Nach dem 
Ablauf der Frist gilt die Schenkung als angenommen, wenn nicht 
der andere sie vorher abgelehnt hat. Im Falle der Ablehnung 
kann die Herausgabe des Zugewendeten nach den Vorschriften 
über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung ge-
fordert werden. 
… 
§ 518 Form des Schenkungsversprechens 
(1) Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung 
schenkweise versprochen wird, ist die notarielle Beurkundung 
des Versprechens erforderlich. Das Gleiche gilt, wenn ein 
Schuldversprechen oder ein Schuldanerkenntnis der in den §§ 
780, 781 bezeichneten Art schenkweise erteilt wird, von dem 
Versprechen oder der Anerkennungserklärung. 
(2) Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der verspro-
chenen Leistung geheilt. 
… 
§ 525 Schenkung unter Auflage 
(1) Wer eine Schenkung unter einer Auflage macht, kann die 
Vollziehung der Auflage verlangen, wenn er seinerseits geleistet 
hat. 
(2) Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interesse, so 
kann nach dem Tod des Schenkers auch die zuständige Behörde 
die Vollziehung verlangen. 
§ 526 Verweigerung der Vollziehung der Auflage 
Soweit infolge eines Mangels im Recht oder eines Mangels der 
verschenkten Sache der Wert der Zuwendung die Höhe der zur 
Vollziehung der Auflage erforderlichen Aufwendungen nicht er-
reicht, ist der Beschenkte berechtigt, die Vollziehung der Auflage 
zu verweigern, bis der durch den Mangel entstandene Fehlbetrag 
ausgeglichen wird. Vollzieht der Beschenkte die Auflage ohne 
Kenntnis des Mangels, so kann er von dem Schenker Ersatz der 
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durch die Vollziehung verursachten Aufwendungen insoweit ver-
langen, als sie infolge des Mangels den Wert der Zuwendung 
übersteigen. 
… 
§ 527 Nichtvollziehung der Auflage 
(1) Unterbleibt die Vollziehung der Auflage, so kann der Schen-
ker die Herausgabe des Geschenkes unter den für das Rück-
trittsrecht bei gegenseitigen Verträgen bestimmten Vorausset-
zungen nach den Vorschriften über die Herausgabe einer unge-
rechtfertigten Bereicherung insoweit fordern, als das Geschenk 
zur Vollziehung der Auflage hätte verwendet werden müssen. 
(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter berechtigt 
ist, die Vollziehung der Auflage zu verlangen.  
... 
§ 765 Vertragstypische Pflichten bei der Bürgschaft 
(1) Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge ge-
genüber dem Gläubiger eines Dritten, für die Erfüllung der Ver-
bindlichkeit des Dritten einzustehen. 
(2) Die Bürgschaft kann auch für eine künftige oder eine bedingte 
Verbindlichkeit übernommen werden. 
§ 766 Schriftform der Bürgschaftserklärung 
Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrags ist schriftliche Erteilung 
der Bürgschaftserklärung erforderlich. Die Erteilung der Bürg-
schaftserklärung in elektronischer Form ist ausgeschlossen. So-
weit der Bürge die Hauptverbindlichkeit erfüllt, wird der Mangel 
der Form geheilt. 
§ 767 Umfang der Bürgschaftsschuld 
(1) Für die Verpflichtung des Bürgen ist der jeweilige Bestand der 
Hauptverbindlichkeit maßgebend. Dies gilt insbesondere auch, 
wenn die Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug 
des Hauptschuldners geändert wird. Durch ein Rechtsgeschäft, 
das der Hauptschuldner nach der Übernahme der Bürgschaft 
vornimmt, wird die Verpflichtung des Bürgen nicht erweitert. 
(2) Der Bürge haftet für die dem Gläubiger von dem Haupt-
schuldner zu ersetzenden Kosten der Kündigung und der 
Rechtsverfolgung. 
§ 768 Einreden des Bürgen 
(1) Der Bürge kann die dem Hauptschuldner zustehenden Einre-
den geltend machen. Stirbt der Hauptschuldner, so kann sich der 
Bürge nicht darauf berufen, dass der Erbe für die Verbindlichkeit 
nur beschränkt haftet. 
(2) Der Bürge verliert eine Einrede nicht dadurch, dass der 
Hauptschuldner auf sie verzichtet. 
§ 769 Mitbürgschaft 
Verbürgen sich mehrere für dieselbe Verbindlichkeit, so haften 
sie als Gesamtschuldner, auch wenn sie die Bürgschaft nicht 
gemeinschaftlich übernehmen. 
§ 770 Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit 
(1) Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, 
solange dem Hauptschuldner das Recht zusteht, das seiner Ver-
bindlichkeit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten.  
(2) Die gleiche Befugnis hat der Bürge, solange sich der Gläubi-
ger durch Aufrechnung gegen eine fällige Forderung des Haupt-
schuldners befriedigen kann. 
§ 771 Einrede der Vorausklage 
Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, so-
lange nicht der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen den 
Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat (Einrede der Voraus-
klage). Erhebt der Bürge die Einrede der Vorausklage, ist die 
Verjährung des Anspruchs des Gläubigers gegen den Bürgen 
gehemmt, bis der Gläubiger eine Zwangsvollstreckung gegen 
den Hauptschuldner ohne Erfolg versucht hat.  
§ 772 Vollstreckungs- und Verwertungspflicht des 
Gläubigers 
(1) Besteht die Bürgschaft für eine Geldforderung, so muss die 
Zwangsvollstreckung in die beweglichen Sachen des Haupt-
schuldners an seinem Wohnsitz und, wenn der Hauptschuldner 
an einem anderen Orte eine gewerbliche Niederlassung hat, 
auch an diesem Orte, in Ermangelung eines Wohnsitzes und ei-
ner gewerblichen Niederlassung an seinem Aufenthaltsort ver-
sucht werden. 

(2) Steht dem Gläubiger ein Pfandrecht oder ein Zurückbehal-
tungsrecht an einer beweglichen Sache des Hauptschuldners zu, 
so muss er auch aus dieser Sache Befriedigung suchen. Steht 
dem Gläubiger ein solches Recht an der Sache auch für eine an-
dere Forderung zu, so gilt dies nur, wenn beide Forderungen 
durch den Wert der Sache gedeckt werden. 
§ 773 Ausschluss der Einrede der Vorausklage 
(1) Die Einrede der Vorausklage ist ausgeschlossen: 
1. wenn der Bürge auf die Einrede verzichtet, insbesondere 

wenn er sich als Selbstschuldner verbürgt hat; 
2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge 

einer nach der Übernahme der Bürgschaft eingetretenen Än-
derung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung oder 
des Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich er-
schwert ist; 

3. wenn über das Vermögen des Hauptschuldners das Insol-
venzverfahren eröffnet ist; 

4. wenn anzunehmen ist, dass die Zwangsvollstreckung in das 
Vermögen des Hauptschuldners nicht zur Befriedigung des 
Gläubigers führen wird. 

(2) In den Fällen der Nummern 3, 4 ist die Einrede insoweit zu-
lässig, als sich der Gläubiger aus einer beweglichen Sache des 
Hauptschuldners befriedigen kann, an der er ein Pfandrecht oder 
ein Zurückbehaltungsrecht hat; die Vorschrift des § 772 Abs. 2 
Satz 2 findet Anwendung.  
§ 774 Gesetzlicher Forderungsübergang 
(1) Soweit der Bürge den Gläubiger befriedigt, geht die Forde-
rung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner auf ihn über. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend ge-
macht werden. Einwendungen des Hauptschuldners aus einem 
zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden Rechtsverhältnis 
bleiben unberührt. 
(2) Mitbürgen haften einander nur nach § 426. 
§ 775 Anspruch des Bürgen auf Befreiung 
(1) Hat sich der Bürge im Auftrag des Hauptschuldners verbürgt 
oder stehen ihm nach den Vorschriften über die Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag wegen der Übernahme der Bürgschaft die 
Rechte eines Beauftragten gegen den Hauptschuldner zu, so 
kann er von diesem Befreiung von der Bürgschaft verlangen: 
1. wenn sich die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners 

wesentlich verschlechtert haben, 
2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner infolge 

einer nach der Übernahme der Bürgschaft eingetretenen Än-
derung des Wohnsitzes, der gewerblichen Niederlassung oder 
des Aufenthaltsorts des Hauptschuldners wesentlich er-
schwert ist, 

3. wenn der Hauptschuldner mit der Erfüllung seiner Verbind-
lichkeit im Verzug ist, 

4. wenn der Gläubiger gegen den Bürgen ein vollstreckbares Ur-
teil auf Erfüllung erwirkt hat. 

(2) Ist die Hauptverbindlichkeit noch nicht fällig, so kann der 
Hauptschuldner dem Bürgen, statt ihn zu befreien, Sicherheit 
leisten. 
§ 776 Aufgabe einer Sicherheit 
Gibt der Gläubiger ein mit der Forderung verbundenes Vorzugs-
recht, eine für sie bestehende Hypothek oder Schiffshypothek, 
ein für sie bestehendes Pfandrecht oder das Recht gegen einen 
Mitbürgen auf, so wird der Bürge insoweit frei, als er aus dem 
aufgegebenen Recht nach § 774 hätte Ersatz erlangen können. 
Dies gilt auch dann, wenn das aufgegebene Recht erst nach der 
Übernahme der Bürgschaft entstanden ist. 
§ 777 Bürgschaft auf Zeit 
(1) Hat sich der Bürge für eine bestehende Verbindlichkeit auf 
bestimmte Zeit verbürgt, so wird er nach dem Ablauf der be-
stimmten Zeit frei, wenn nicht der Gläubiger die Einziehung der 
Forderung unverzüglich nach Maßgabe des § 772 betreibt, das 
Verfahren ohne wesentliche Verzögerung fortsetzt und unverzüg-
lich nach der Beendigung des Verfahrens dem Bürgen anzeigt, 
dass er ihn in Anspruch nehme. Steht dem Bürgen die Einrede 
der Vorausklage nicht zu, so wird er nach dem Ablauf der be-
stimmten Zeit frei, wenn nicht der Gläubiger ihm unverzüglich 
diese Anzeige macht. 
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(2) Erfolgt die Anzeige rechtzeitig, so beschränkt sich die Haftung 
des Bürgen im Falle des Absatzes 1 Satz 1 auf den Umfang, den 
die Hauptverbindlichkeit zur Zeit der Beendigung des Verfahrens 
hat, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf den Umfang, den die 
Hauptverbindlichkeit bei dem Ablauf der bestimmten Zeit hat. 
§ 778 Kreditauftrag 
Wer einen anderen beauftragt, im eigenen Namen und auf eige-
ne Rechnung einem Dritten ein Darlehen oder eine Finanzie-
rungshilfe zu gewähren, haftet dem Beauftragten für die aus dem 
Darlehen oder der Finanzierungshilfe entstehende Verbindlichkeit 
des Dritten als Bürge. 


